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Leitfaden Militärprotokoll 
Konferenzorganisation – Beflaggung und Raumschmuck 

 
Zur Organisation eines Rapportes oder einer Konferenz gehört die Bereitstellung eines Rednerpultes mit 
der geforderten Technik wie auch der entsprechende Schmuck. Klare Vorgaben gelten für Pult und Fah-
nenschmuck bei militärischen Anlässen. Weitere Elemente sind optional und können nach Raum, Art des 
Anlasses und Budget angepasst werden. 
 
Für die Durchführung ist ein Moderator oder Zeremonienmeister vorzusehen. Er führt durch den Anlass 
und stellt den vorgegebenen Ablauf sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehrenzeichen 
Eine sogenannte «Fahnenburg», bestehend aus zwei Standarten und einer 
Fahne in Holzfuss gehört zum Saalschmuck eines militärischen Anlasses (Ziffer 
3.4.11, Fahnenreglement 51.340). 
 
 Die Fahnenburg kann bei der Logistikkoordinationszentrale der Logistikbasis 

der Armee unter lba.lkz@vtg.admin.ch oder Hotline: 0800 40 00 01 bestellt 
werden. Zerknitterte Fahnen sind vor dem Einsatz zu bügeln. 

 Blumenschmuck ist optional, kann allenfalls bei einer Gärtnerei eingemietet  
oder gekauft werden. 

 

Rednerpult 
Eine Schweizerfahne oder ein Wappen kann am Rednerpult angebracht werden. 
Wasser, Gläser etc. und deren Austausch bei mehreren Referenten sind vorzuse-
hen. Auf Lichtquelle achten, die niemanden blendet. 
 
Technik 
Technik darf nicht auffallen. Wenn ein Computertisch und ein Hellraum-Projektions-
wagen eingesetzt werden, sind diese mit Tischdecken, Pflanzenwand diskret zu tar-
nen. Technik, insbesondere Mikrofon, evtl. Headset, ist geprüft. Techniker anwe-
send.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kantons- oder Ländervertretung (Beispiel) 
Entsprechend dem Anlass kann zusätzlicher passender Schmuck, z.B. 
Kantons- oder Länderfahnen eingesetzt werden. Beim Aufstellen ist auf 
die Rangreihenfolge zu achten (Länderreihenfolge entsprechend dem 
Alphabet der Konferenzsprache). 
 
 
 

 
Saalschmuck 
Kantons- und Länderfahnen sind gemäss dem Fahnenreglement (51.340) 
zu hängen. 
 
Bei drei Fahnen sind die beiden auf die mittlere Fahne auszurichten.  
Wenn immer möglich Hängefahnen und nicht Hissfahnen verwenden. 
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